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Gemeinderat Erxleben 14.07.2008      

 
Betreff 
 
Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe 
 
Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Erxleben beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 27.000,00 € für die HHST 58000.95000 zur Deckung der Gesamtausgabe Finanzierung 
der Dorferneuerungsmaßnahme Teichsanierungen Aaskuhle und Flachsphul in der 
Gemeinde Erxleben. 
Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch  Entnahme aus der Rücklage  
HHST 91000.31000 in Höhe von 27.000,00 €. 
Die Maßnahme wird erst bei Vorlage des Fördermittelbescheides ausgeführt. 
 
 
 
........................................ 
Bürgermeister 
 
Problembeschreibung/Begründung/Rechtsgrundlage: 
Auftragsgemäß wurden für die Sanierungen der Teiche Aaskuhle – Polkau und  
Flachsphul – Erxleben Dorferneuerungsanträge gestellt. 
Nach Aufforderung durch das ALFF wurden die Planzahlen mit Kostenschätzungen belegt. 
Diese stellen sich wie folgt dar: 

1. Aaskuhle in Polkau    Brutto: 13.685,00 €      beantragte Förderung:  7.475,00 € 
2. Flachsphul in Erxleben 

                                     Brutto: 16.065,00 €     beantragte Förderung:  8.775,00 € 
3. nicht förderfähige Kosten          2.250,00 € 

 
Summe  Baukosten:   Brutto:  32.000,00 €   -  beantragte Förderung: 16.250,00 € 
Zur Absicherung der Maßnahmen müssen die Finanzierungen nachgewiesen werden, die 
sich jedoch erst nach Bewilligung der Fördermittel mit selbigen untersetzen lassen.  
Aus den genannten Gründen wurden die Mehrausgaben mit finanziellen Mitteln aus der 
Rücklage untersetzt. 
Zum Zeitpunkt der HH-Planung war der Mehrbedarf nicht bekannt. 
  
Empfehlung der Verwaltung: 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat den Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe. 
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